
Merkblatt 59: Nachweis für Hygieneschulung § 4 Lebensmittelhygieneverordnung / 
Belehrung § 43 Infektionsschutzgesetz 

• Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach regelmäßig zu schulen.  
Eine Hygieneschulung nach § 4 Lebensmittelhygieneverordnung muss, unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung und Kenntnisse, jährlich er-
folgen.  
Die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz muss alle 2 Jahre wiederholt werden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Inhalt der Schulung/Belehrung verstanden habe und mich danach richten werde. 
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Die Dokumentation ist über einen angemessenen Zeitraum (z. B. zwei Jahre) aufzubewahren. 
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